
 
 

Verfahrensweise bei der wasserrechtlichen Behandlung von Erdwärmesondenanlagen 
 
 

 
Anzeige des Vorhabens nach §33 LWaG bei der 

zuständigen Unteren Wasserbehörde (UWB) 

Prüfung der Vollständigkeit und Brauchbarkeit 
der Unterlagen durch die UWB 

Beurteilung des Vorhabens durch die UWB 

Engerer Zustrombereich sensibler 
Grundwassernutzungen ohne Schutzgebiet 

 
(z. B. staatlich anerkannte Mineral- und 
Heilwässer, private Wasserfassungen, 

potenzielle Trinkwassererschließungsgebiete) 

Kein Trinkwasserschutzgebiet Trinkwasserschutzgebiet 

Hydrogeologisch günstige 
Verhältnisse 

Hydrogeologisch ungünstige 
Verhältnisse 

(z. B. Versalzung, Artesik) 

Schutzzone 
I oder II 

Schutzzone 
IIIB oder IV 

Schutzzone 
III oder IIIA 

Einzelfallprüfung Einzelfallprüfung 

Erdwärmesonde 
außerhalb des 

genutzten 
Aquifers 

Erdwärmesonde 
berührt den 
genutzten 

Aquifer 

Erlaubnispflichtig mit besonderen wasserrechtlichen Anforderungen 

Nicht erlaubnisfähig 

Prüfung der Erlaubnisfähigkeit durch die Untere Wasserbehörde 

Genehmigungsfähig Erlaubnisfähig bei Einhaltung von Auflagen 

Wasserrechtlicher Bescheid Erlaubnisbescheid 
mit Auflagen 

Ablehnungsbescheid 

Kontrolle der Einhaltung der Auflagen 


